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Schutzkonzept Feuerwehr- und Werkhofmagazin der Gemeinde Hindelbank ab 

8. Juni 2020 

 
Ab dem 6. Juni 2020 erfolgt die dritte Etappe der Massnahmenlockerung während der CO-

VID-19-Epidemie. Dabei wird das Versammlungsverbot im öffentlichen Raum unter Umset-

zung der Distanz- und Hygieneregeln und unter Rückverfolgbarkeit von engen Kontakten 

(Contact Tracing) gelockert. Öffentliche Veranstaltungen können bis zu einer maximalen An-

zahl von gleichzeitig 300 Personen durchgeführt werden. Dies gilt auch für nichtöffentliche 

Veranstaltungen. 

 
Für eine effiziente Unterbrechung der Übertragungsketten ist im Rahmen der Eindämmungs-

massnahmen ein lückenloses Contact Tracing notwendig. Als enger Kontakt gilt ein Kontakt 

zwischen Personen, bei dem die Distanz von zwei Metern während mehr als 15 Minuten (ein-

malig oder kumulativ) nicht eingehalten wird, ohne dass Schutzmassnahmen wie z. B. das 

Tragen von Hygienemasken oder das Anbringen einer zweckmässigen Abschrankung getrof-

fen werden. 

 

Allgemeine Vorgaben 

 Für jede Veranstaltung sowie Betriebe und Einrichtungen, in denen solche Veranstaltungen 
stattfinden, muss ein Schutzkonzept basierend auf dem aktuell gültigen Musterschutzkon-
zept1 für Einrichtungen und Betriebe unter zusätzlicher Berücksichtigung untenstehender 
Punkte erarbeitet werden.  

 

 Wer die Veranstaltung organisiert, muss eine verantwortliche Person bezeichnen, die für 
die Einhaltung des Schutzkonzepts zuständig ist.  

 

 Die Überprüfung der Einhaltung der Schutzkonzepte findet im Rahmen des kantonalen Voll-
zugs statt.  

 

Bitte beachten Sie bei Veranstaltungen das COVID-19: Rahmenschutzkonzept für 
öffentliche Veranstaltungen ab dem 6. Juni 2020. 

 

 

Mit dem vorliegenden Schutzkonzept sollen Mitarbeitende und Besucher während der aktuel-

len Coronavirus-Pandemie soweit wie möglich vor einer Ansteckung geschützt werden. 

Folgende Punkte für die Benützung der Räume ab dem 8. Juni 2020 zu beachten: 

 

 Bei allen Eingängen gibt es die Möglichkeit, sich die Hände zu desinfizieren. Hierzu ist eine 
Desinfektions-Station am Eingang aufgestellt. Bitte desinfizieren Sie ihre Hände. 
 

 In den Räumen steht den Nutzern einen Tisch mit Desinfektions-/Putzmittel zur Verfügung. 
Die Stühle und Tische müssen nach Gebrauch desinfiziert/gereinigt werden. Der/Die Ge-
suchsteller/in ist dafür verantwortlich. 

 

                                                
1  https://backtowork.easygov.swiss/  

https://backtowork.easygov.swiss/
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 Die Küche sowie das Inventar darf genutzt werden. Beim Einräumen des Inventars (Gläser, 
Teller, Kannen, Besteck, etc.) nach dem Waschgang, sind Einweghandschuhe zu tragen. 
Diese stehen zur Verfügung. 

 

 Den Weisungen des Hauswarts ist Folge zu leisten. 
 
Bitte nehmen Sie vor Gebrauch der Räume des Feuerwehr- und Werkhofmagazins Kon-
takt mit dem Hauswart Jürg Kuratli, 079 439 87 86 auf. Er wird Ihnen gerne für Fragen 
und weiteren Ausführungen behilflich sein. 
 

 

Hindelbank, 5. Juni 2020 
 
Namens des Gemeinderates 
Der Präsident  Die Sekretärin 
 
Sig. D. Wenger Sig. J. Scheidegger 
 
Daniel Wenger Jasmin Scheidegger 

 


